
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/10/23 97/02/0513
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1998

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §31 Abs1 Z5;

VwGG §31 Abs2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):97/02/0523 97/02/0536 97/02/0553

97/02/0552 97/02/0551

Rechtssatz

Im Hinweis auf eine Begehung des Verbrechens des Mißbrauches der Amtsgewalt drückt sich die Ablehnung der an der

Schöpfung einer Entscheidung beteiligten Mitglieder des VwGH aus.
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